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322-klu-ko-met 02.09.2019 
Milena Klumb/Jürgen Kossler
 32 25  32 40

01 
- über Herrn Beigeordneten Lünenbach gez. Lünenbach 
- über Frau Beigeordnete Deppe gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 

Kastanienallee Opladen 
- Antrag der Fraktion Opladen Plus vom 02.08.2019
- Antrag Nr. 2019/3069

Laut Antrag wird gefordert, im Bereich des Naturdenkmals 2.3-3 Kastanienallee in Opla-
den Neupflanzungen von Linden zu genehmigen, welche durch das Veranstaltungsbüro 
Nolden unterstützt werden. 

In z.d.A.: Rat Nr. 4 vom 19.05.2016 (Anlage) hat die Verwaltung ab Seite 114 ausführ-
lich zum Sachstand der Kastanienallee berichtet und die geplante Vorgehensweise er-
läutert. An dem dargestellten Sachverhalt hat sich nichts Grundlegendes geändert. 

Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Artenschutzes sollten Nach-
pflanzungen der Allee vorgenommen werden; diese sind jedoch erst empfehlenswert, 
wenn ausreichend große Lücken im Bestand entstanden sind, um Nachpflanzungen in 
kleinen Gruppen zu erlauben.  
Dem steht die symbolische Pflanzung eines ersten Baumes am Standort der im Som-
mer 2019 gefällten Kastanie Nummer 1 bereits im Herbst/Winter 2019 nichts entgegen. 
Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) sieht dafür zukünftig die Wahl geeigneter Laub-
bäume in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Stadtgrün vor; zunächst wird eine 
Konzentrierung auf Winterlinden (Tilia cordata) empfohlen. Es kämen aber durchaus 
auch noch andere Laubbaumarten in Frage. 
Um zukünftig die geänderte Baumzusammensetzung der Allee auch im Landschaftsplan 
entsprechend zu repräsentieren, soll das Naturdenkmal 2.3-3 bei einer Neuaufstellung 
des Landschaftsplans daher auf Empfehlung der UNB in „Laubbaumallee“ umbenannt 
werden. 

Vor der Pflanzung müssen bodenverbessernde Maßnahmen durchgeführt werden. Der 
Abstand der neu zu pflanzenden Bäume zueinander und zu den Bestandsbäumen sollte 
mindestens 10 Meter betragen. Es wird empfohlen, die jungen Bäume in den ersten 
Jahren in trockenen Sommern regelmäßig zu gießen und hierzu mit Kunststoff-Bewäs-
serungsringen auszustatten oder alternative Bewässerungsmethoden einzusetzen.  

Weitere Neupflanzungen müssen mit dem Fachbereich Umwelt, UNB, sowie dem Fach-
bereich Stadtgrün abgestimmt werden. Die Fällung derzeit verkehrssicherer Bäume zur 
Schaffung zusätzlicher Pflanzräume für Neupflanzungen ist hingegen gem. § 28 Abs. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 41 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz 
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(LNatSchG) i. V. m. dem rechtsgültigen Landschaftsplan der Stadt Leverkusen unzuläs-
sig. Die Verkehrssicherheit der Kastanien wird engmaschig durch den Fachbereich 
Stadtgrün überprüft und durch entsprechende Pflegemaßnahmen sichergestellt. Die am 
Standort befindlichen Bäume erfüllen eine wichtige ökologische Funktion und sind als 
Teil des Naturdenkmals Kastanienallee gesetzlich geschützt; sie sind daher so lange 
wie möglich am Standort zu erhalten. Fällungen aus anderen Gründen als denen der 
Verkehrssicherheit werden daher abgelehnt.  
 
Umwelt in Verbindung mit Stadtgrün 
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